
	Explosive	Stoffe

	Gase

	Aerosole

	Entzündbare	flüssige	Stoffe

	Sonstige	explosionsgefährliche	
	Stoffe
	Entzündbare	feste	oder	
	desensibilisierte	Stoffe

	Selbstentzündliche	Stoffe

	Stoffe,	die	in	Berührung	mit	Wasser	
	entzündliche	Gase	bilden

	Stark	oxidierend	wirkende	Stoffe

	Oxidierend	wirkende	Stoffe

	Ammoniumnitrat	und	
	ammoniumnitrathaltige	Stoffe
	Organische	Peroxide	und	
	selbstzersetzliche	Stoffe

	Brennbare	akut	giftige	Stoffe

	Nichtbrennbare	akut	giftige	Stoffe

	Brennbare	giftige	oder	chronisch	
	wirkende	Stoffe
	Nichtbrennbare	giftige	oder	
	chronisch	wirkende	Stoffe

	Ansteckungsgefährliche	Stoffe

	Radioaktive	Stoffe

	Brennbare	ätzende	Stoffe

	Nichtbrennbare	ätzende	Stoffe

	Brennbare	Flüssigkeiten,	soweit	
	nicht	LGK	3

	Brennbare	Feststoffe

	Nichtbrennbare	Flüssigkeiten

	Nichtbrennbare	Feststoffe

	Sonstige	brennbare	und	
	nichtbrennbare	Stoffe
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 Lagerklasse 10-13 13 12 11 10 8B 8A 7 6.2 6.1D 6.1C 6.1B 6.1A 5.2 5.1C 5.1B 5.1A 4.3 4.2 4.1B 4.1A 3 2B 2A 1

1

2A

2B

3

4.1A

4.1B

4.2

4.3

5.1A

5.1B

5.1C

5.2

6.1A

6.1B

6.1C

6.1D

6.2

7

8A

8B

10

11

12

13

10-13

Separatlagerung	ist	erforderlich

Zusammenlagerung	ist	erlaubt

Die	Zusammenlagerung	ist	nur	eingeschränkt	erlaubt

Zusammenlagerungstabelle in Abhängigkeit der Lagerklasse

Die Frage welche Gefahrstoffe in einem Lager bzw. Lagerabschnitt zusammen gelagert werden dürfen, ist für die Gestaltung von Gefahr- 

stofflägern von großer Bedeutung. Sie wird durch eine Vielzahl von Verordnungen, Gesetzten und Technischen Regeln bestimmt.

Die neue TRGS hat in diesem Zusammenhang das VCI-Konzept (Verband der Chemischen Industrie) übernommen und regelt unter 

anderem die Zusammenlagerung von Gefahrstoffen der verschiedenen Gefahrstoffklassen.

Mit Hilfe der vereinfachten untenstehenden Matrix lässt sich die Zulässigkeit der Zusammenlagerung verschiedener Stoffe schnell und ein-

deutig bestimmen. Weitere Informationen der „eingeschränkten Zusammenlagerung“ entnehmen Sie bitte der TRGS 510.

Grundlage des Konzepts ist nach wie vor die Zuordnung der betreffenden Stoffe zu so genannten Lagerklassen (LGK), welche aus dem 

jeweiligen Sicherheitsdatenblatt hervorgeht. In der Zusammenlagerungstabelle ist für jede LGK eine Aussage enthalten, ob eine 

Zusammenlagerung mit jeder der übrigen LGK grundsätzlich erlaubt ist, ein Zusammenlagerungsverbot besteht (separate Lagerung 

erforderlich!) oder eine Einschränkung der Zusammenlagerung zu beachten ist (z.B. getrennte Lagerung erforderlich bei Lagerung im 

selben Lagerabschnitt).


